
Fachdienst für 
blinde und sehbehinderte Menschen

Die Fachdienste des LWL-Integrationsamts Westfalen stellen sich vorWir beraten zu Fragen rund um das Thema 
„Blindheit und Sehbehinderung im Arbeitsleben“ 
und arbeiten  dabei eng mit dem LWL-Berufs-
bildungswerk  Soest und den Integra-
tionsfachdiensten (IFD) zusammen.
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Behinderte Menschen im Beruf
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Fachdienst für blinde und sehbehinderte Menschen

Gutes Sehen ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolg-
reiche berufl iche Tätigkeit. Was aber, wenn das Sehvermögen durch 
Krankheit oder Unfall beeinträchtigt ist und auch mit einer Brille nicht 
wieder voll hergestellt werden kann?

Dann hilft z.B. ein größerer Bildschirm, eine Vergrößerungssoftware, 
eine Sprachausgabe oder eine Braillezeile.

Viele sehbehinderte und blinde Menschen können dann ohne frem-
de Hilfe erfolgreich arbeiten. Der Fachdienst für blinde und sehbe-
hinderte Menschen begleitet und berät sie, ihre Arbeitgeber und die 
betrieblichen Helfer vor Ort bei der individuellen Anpassung der 
Arbeits plätze.

Das LWL-Integrationsamt Westfalen 
unterstützt Sie als sehbehinderten 
oder blinden Menschen

�  bei der Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes mit 
technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel mit 
Leselupen oder Vorlesegeräten

�  wenn Sie Arbeitsassistenz brauchen
�  durch individuelle Schulungen und Fortbil-

dungen 

... und Sie als Arbeitgeberin oder Ar-
beitgeber eines sehbehinderten oder 
blinden Menschen 

�  durch individuelle Information und Beratung 
vor Ort bei der behinderungsgerechten Ge-
staltung der Arbeitsplätze

�  durch Übernahme der Kosten für eine be-
hinderungsgerechte Gestaltung der Arbeits-
plätze, Beteiligung an Investitionskosten bei 
Neueinstellungen und durch laufende fi nan-
zielle Leistungen bei außergewöhnlichen 
Belastungen


